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Zuni Problem: Staat und Wirtschaftsmacht.
Benierkungen anlilBlich der GroBbankenfusion.

Von * *

Die [)eiitsche Bank hat sich mit der Diskontogeselischaft,
dein A. Schaaffhausenschen Bankverein zu KOIn, der Rheinischen
Kredithank und der Stiddeutschen Diskontogesellschaft zu
Mannheim, sowie der Norddeutschen Bank zu Hamburg ver
einigt. In der Handeispresse und den wirtschaftlichen Zeit—
schrifien wurde die wirtschaftliche und sozialpolitische Seite
dieser Tatsache vielfach gewurdigt. Es bleibt Aulgabe des
Juristen zu fragen, weichen EinfIuf3 das Ereignis im Zusammen
hang mit hhnlichen auf die Rechtsentwicklung Deutschlands
haben wird. Der rechtliche Charakter jedes derartigen Vorgangs
zeigt sich am kiarsten in dem EinfluB, den er auf den Staat —

die groLte Rechisorganisation und die in der Idee der herrschen
den Staatslehre alleinige Verkorperung Offentlicher Macht — hat.

Es treten neben den Staat immer rnehr Wirtschaftskörper
grd1ten Umfangs, die ganze Zweige des Wirtschaftslebens be—
herrschen. Die eine Fusion zieht die andere nach sich. Die
t3anken konnten nicht mehr zusehen, wie sich in der Industrie
immer grof3ere BlOcke zusarnmenschlieBen, ohne sich selbst
zu verbinden. Sic wären notwendigerweise unter die Kontrolle
oder mindestens die indirekte Beherrschung dieser Industrie—
blhcke gekornmen. Es blieb ihnen nur der Weg der Verbindung
oder der Starkung ihrer kapitalistischen Mittel durch auslandische
Beleiligung grhBten Umfangs oder durch Vereinigung beider

Mhg{ichkeiten. Die fixen Kosten, die moderne Unternehmungen
brauchen — darauf hat bekanntlich S c h rn a I e n b a c ii in seiner

WienerRede entscheidendenWert gelegt —, werden immer groBer,

es sind investitionen notig, an deren HOhe man lie gedacht

hat. Dieser Aufgabe konnte nur em auBerordentlicher Kapital—

block gerecht werden. Weiter ftihrte zu einer Gefahrdung der

Banken, dali die Kapitalarmut die mittleren Unternehniungen

zwang, ihre KreditmOgliclikeiten bei verschiedenen Banken aus—

zuschOpfen. Gemeinsame Bankkontrolle fiber diese Unter—

nehmungen wurde notwendig, die nor durch Verstancligung

tinter den I3aiiken oder durch Fusion wirksam gestaltet werden

kann.
Atis dieserZwangssituation, die noch durch andereUmstnde

verschbrft wurde, ist die Fusion zwischen zwei GroBbanken

erwachsen. Sic wird auch bei den anderen Banken zu Konse
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quenzen führen, ohne da man heute schon sagen kann, welche
Wege sie gehen werden. Irgendeine Versilindigung wirdauf die Dauer auch zwischen den anderen Banken einerseits
und der neuen GroiThank andererseits kommen mtlssen.

Schon bisher haben die Bankvereinigungen die Bedingungeii
maBgebend besiimmt, zu denen ICredite gegeben und tiberhaupt
Bankgeschäfte getatigt verdeii konjiten. Die Machi dieser
Vereinigungen wird durch die Bankenfusion nicht schwinden.
Es wird nut innerhalb dieser Vereinigungen der neue Blockentscheidenden Einflut haben. Zum mindesten werden gegensemen Willen keine GeschMtsbedingungen zustande kommen
konnen, unter denen Kredit gestellt wird. Das 1st nicht mehrprivate, sondern in hohern Mane Offentliche Maclit. Wer Geldleihen will — und welcher ICaufmann oder weleher Unter—nehrner in Deutschland kime nicht in diese Lage — musich unterwerfen. Eine Ausnahme maclit audi nicht der Staat.Wir haben in der letzten Zeit genug Gelegenheit gehabt, dasReich als Kredit suchenden Bankkunden zu sehen.

Die Geschiftsbedingungen sind Normen. Hire TrIger sindoriginare Machthaber, ihre Geltung leitet sich nicht vom Staats—willen ab. Man halt dieser Ansicht die theoretische Erw1gungentgegen, der Staat könne als unbeschrinkter Gesetzgeber dieBanken zu einem Abgehen von den durcli sie gesetzien Nornienzwingen. Die Erwagung andert nicht nur nichts am Charakterder Geschaftsbedingung a!s Norm, weil es irn Orunde eineMachtfrage ist, ob soiclie gesetzgeberischen Schritte kommen,sondern es kann die Moglichkeit splterer Anderung — und seies auch durch einen Gesetzgeber hOherer Ordnung — uberhauptden Normcharakter einer Bestimmung nicht beeinflussen. Nichtanders ist es mit dem Hinweis, da8 ja eine gewisse Staatskontrolle auf Grund der Kartellverordnung und audi cter Meglichkeit richterlicher NachprUfung gegeben sei; (nur das Feilenrichtiger Erkenntnis fiber die SteHung der Justiz im Staat
halt ,,Staatskontrolle” durch sic für denkbar). Soweit dieseKontrolle nichi im einzelnen Falle wirksarn wird, bleibtjeder den Geschäftsbedingungen unterworfen. Er kann gegensic nicht handeln, ohne bestimnite Folgen gegen sich herbeizufuhren. Das allein bleibt für den Normcharakter entscheidend,so schwer die Folgen dieser Erkenntnis audi mit der herr—schenden und uns unbedingt in der Idee am meisten liegendenStaatsauffassung zu verbinden scm mogen.

S i n z Ii e i m e r (Ober einige Grundfragen des Arbeitsrechts,Die RG.-Praxis im deutschen Rechtsleben Bd. 4 S. 6ff.) will
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im Oegensatz zu J a k o b i, mit dessen arbeitsrechtlichen Lehren
er sich in tiberaus wirksamer Weise auseinandersetzt, die Tarif
verträge zwar audi als Normen ansehen, h1li es aber nur des
wegen für meglich, well es gerade der Staat sd, der die bei
den TarifvertrIgen beteiligten Personen mit Cffentlich-reCht
tidier Rechtssetzungsgewalt begabt” habe. Das gentigt nicht;
man kann nicit rnehr leugnen, da die Entwicklung fiber das
an sicli richtige Prinzip der ,,Konzentratiofl der rechtssatz
schaffenden Kraft auf den Staat” (Jakobi, Grundlehren des
ArbeitsrechtS S. 258) scion hmnweggegangen ist und meir und
mcii darfiber hmnweggeht.

Die Fusion dci Grobankefl verändert den Charakter der
eschaftsbedinguflge1i nicht, aber sic bringt mit sicli, dag die
Demokratie — sit venia verbo — zwischen den Grol3banken
aufhfirt, und eine Macit innerhaib der Grogbankefl den Haupt
einfluB auf die NorrnsetzUflg an sich reigt. Damit wird die
Gefahr dieser echtssetZUngSgeVatt für den Staat und dessen
lnteresSen urn vieles grOer.

Wird so durch privatgesetzte, Cffentlich wirkende Normen
bestimmt, zu weichen Bedingungen Kredite gegeben werden,

so wird durch die neue Grobank noch eindeutiger bestimmt,

wem der Kredit zufliegt. Wohi kbnnefl groBe lJnternehmUflgen,
die bisher Kunden einer der jetzt vereinigtefl Banken waren,

zu einer der noch fibriggebliebeflen rogbanken oder einer

ausländiSchefl Bank gehen, wenn es ihnen aus irgendeinern

Orunde bei der neuen GroiThank ungemUtlich wird. Anders die

mittleren und kleinerefl U nternehmefl. Die KreditlnogliChkeitehi

der anderen Banken sind weitgehend erschOpft. Sic brauchen

Hire Mittel, urn den linen nahesteheliden Industrie— und

HandelsUflter1iehm welter zu helfen und kOnnen neue Risiken

bei neuen Kunden schwerlich flbernehmen. Wohi niag es richtig

scm, da diese Tatsache vlelleicht zu einer weiteren Reinigung

der deutschefl Wirtschaft von schwachefl Unternehfliefl fflhrt,

aber noch niehr werden weitere, an sich lebensfahige Unter

nehniefl zu Fusioflefl gezwUflgen. WLlhrend es usher gerade

die Konkurrenz der GroBbanken geweSen ist, die usionierUngefl

ob notig oder nicht — verhindeit hat, wird jctzt ganz mi Gegen

tell dci BankeinfluB die Fusion beschleufligen. Eine kunftige

mit defl Ubrigbleibendeli nkefl, insbesolidere eine

Mllderuflg des GegenSatZes zwischefl der Deutscheli Bank und

der Darmstädter und Nationalbank, wird etwa die wirtschaftlich

gewiB notwendige l3ereinigUng der Waggon- und Autoindu

strie fördern. Eine auBerstaatlidtle Maclit regelt somit in

138 J
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starkem Umfange die wirtschaftliche Ordnung, ohne daB dieBetroffenen irgendeine Megiichkeit haben, sick diesern Em
fiusee zu entziehen. Das 1st der grofte Unterschied zur bis
herigen Lage: Der AusschiuB der Konkurrenz tilhrt zu einersick jeden unterwerfenden Oewait, wie sic eben frtlher ailein
in der Staatshoheit verkorpert war.

Mit dem Problem, wem Kredit gegeben wird, hlngt insbesondere die weitere Frage flack der Ortlichen Verteilung des Kredites zusammen. Em stiddeutscher Oroftindustrielier hat in der Frankfurter Zeitung (1. Morgenblatt vom8. Oktober 1929) das Problem der Dezentraiislerung der OroBbanken behandeit. Der Silden befilrchtet durch die OroBbankenfusion emne Zentralisierung des Oeldmarktes in geflhrlichstemUmfange. Wo bisher noch elnigermaften die MOglichkeit freierKreditsteilung war, wird jetzt die AbhAngigkeit von der BerlinerZentrale entscheidend scm. Das Oeidverteiiungsproblem wird dadurch zu einem eminent polltischen Problem. Die Zentralisierung wird unter Urnstinden fiber aile staatspoiitischen Untersuchungen der Reichsregierung and der Lflnderkonferenzen hinweg in einem MaBeeintreten, das von niemand je gewtinscht wurde. Sicherlichhat die neue Bank den Vorsatz, den sftddeutschen Markt besonders zu pfiegen, nicht nur verkftndet, sondern auch ernst-lick gefaB and dock muB man sick von vornherein darilberMar scm, daB die Dynaniik eines derartlgen Unternehmens ieichtzu ganz anderen und sicherlich unerwflnschten Ergebnissenfiihren kann. Der nach der Inflation mehrfach unternommeneVersuch, die Geldverteilung durch bffentiiche oder halboffentlicheInstitute (Girozentralen) zu beeinflussen, ist, mindestens soweitdie Verteilung far private Zwecke in Frage kommt daran gescheftert, daB aus vieiieicht in solchen Instituten nicht vermeidbaren Oranden die Auswahi der Kreditnehmer allan andereals zweckmIflig erfolgte.

IL
Es gibt ke,Jn brennendores Problem derRechtstheorie und Rechtspraxis, als das derBeziehung zwischen Staat und Wirtsckaftsmuck ten. In iknen iiegt der Kern der politischen Auseinandersetzungen der nAcksten Jahre, weichen Inhalt auchsonst imme, der Staat annehmen soilte.,Der Staat scheint aDo statische Festigkeit zu verlierenand sick in einen groBen Umschaltungsprozea zu verwandein,

in weichem lrgendwelche — sichtbsren oder unsichtbaren —

sozialen and wirtschaftiichen Muchte mit Hilfe parlamentarischer
Mehrheiten den staatlicben Oesetzgebungs- and Anwendungs
apparat ihren Interessen dienstbar machen. Das sagt Karl
Schmitt (RO. ala Hater der Reichsverfassung, Die RO.-Praxis
usw., Bd. I S. 157). Fast noch bedeutungsvoller 1st die negative
Seite. Die Staatsmacht kann, seibat wenn sic wollte, gegen die
neuen Wirtschaftsni&chte in entscheidenden Fragen gar nicht
mehr vorgehen. Vielleicht wird man Hugo Sinzheimers
(a a 0.) Worte, audi er lehne aPe Bestrebungen ab, ,dle da
nach trachten, den Slut den groBen WirtschaftsmAchten unter
zuordnen und ihn in eine Schreibstube für sic zu verwandein,
nur gar zu bald als elne Parole der Vergangenheit ansehen
mUssen.

Zu den schwersten Aufgaben der Staatslehre gehort es,
die lebende Staatsverfassung — nicht ala rechtliche, sondern als
tatsftchliche Erscheinung im Sinne Lass a lies — festzustellen.
Der spatere Kritiker unserer Zeft wird unsere Staatsverfassung
vielleicht als die eines Krypto.Standestaatst verkieldet durch
die Form der Demokratie, ansprechen. Wohi haben die Wift
schaftsmachte, ob es nun die Oewerkschaften, Unternehmer
verbande oder einzelne besonders machtvolle WirtschaftskOrpu
sind, keinen unmittelbaren EmnfluB auf Legislative und Exekutive.
Die Machtstellung der Stande wirkt 4ich mittelbar aus. Es 1st
nur zu bekannt, wie jeder gesetzgeberische Schritt odor jede
entscheidende VerwaftungsmaBnahme von irgendwie wfrtschaft
licker Bedeutung von den Staatsbehbrden zunachst den Wirt
achaftsvertretungen oder den Wirtschaftsmachten selbst zur
,,Begutachung gegeben wird. lhr Votum tat — moist an
bewuBt — nicht so sehr von sachlichen Erwagungen, als von
den interessen der Machtigsten diktiert, gegen deren Wiilen
entacheidende MaBnahnlen bald nicht mehr durchzufflhren
sIne kits dem Arbeltskoflfllkt in der Eisenindustrie wshrend
des letzten Winters lieBen sick hierzu interessante Schifisse
ziehen.

Es hat oft gar keinen Smnn, vom Standpunkt der verant
wortllchen Politiker notwendige Oesetze sit erlassen odor
VerwaltungsmaBnahmen vi treffen, die von den — nur in der

Ides dem Staatawillen untorworfenen — Wlrtschaftsk*rl*m
dock nlcht oder andera, ala sic gemeint sind, befolgt werden.
Die elgene SphIro der Wirtschaftakerper wird, vom Stats
wlllen aus gesehen, mehr und mehr unangreifbar. Man fiber

sitht das leicht, well der Wlderstand so lange nicht einaetzt,

I) — Die Jafix, Sd. V.
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als es sich datum handelt, aligemeine Vorschriften durch
zufUhren. Die Wirtschaftsm{chte haben viel zu kiuge Führer,
urn ihre Macht in ciner formalen Demokratie allzu klar in
Erscheinung treten ZU lassen. Es llluscht weiter das krftige
Auftreten des Staates irn Schlichtungswesen. Flier zwingt
scheinbar der Staat Wirtschaftsmichten erster Ordnung seine
sozialpolitische Entscheidung auf. Doch das ist nur rnöglich,
weil diese Mächte gegeneinander stehen und nicht Staat
gegen Wirtschaftsrnacht. Die Entscheidung des Staates im
Kampfe zwischen ihnen wird ertragen, weil und solange
man den ungehemmten Kampf noch vermeiden will. Doch
auch hier sucht man der Entscheidungskraft des Staates das
Mark zu nehmen: So hat einer der einflugreichsten Industrie
vertreter auf dem Mannheimer Kongre für Sozialreform (Ok—
tober 1929) eine alte Anregung wiederholt, den letzten Ent—
schluB fiber em Eingreifen des Staates in die Hinde cities
Sachverstandigenausschusses zu legen.

Die Unterhohiung der Staatsmacht — beabsichtigt oder
nicht — setzt em. sobald der Staat in die Sphre der
Wirtschaftsmichte als Obrigkeit komrnt, ohne gerade das zu
tun, was die Kräftigsten wunschen. Gegen den Willen der
Banken, insbesondere der nun entsfehenden Trustbanken kann
der Staat auf dem Kreditgebiete Mal3nahnien schlechthin nichttreffen, wie er gegen den Willen der Landwirtschaftsverb1rideund der Industriekartelle keine Zollpolitik treiben und gegen
den Willen einer Macht wie der IG.-Farbenindustrie keineRegelung der Stickstoffwirtschaft eintreten lassen kann. Es ist
eine einfache Gradfrage, ob die staatlichen MaBnahmen nochertragen werden oder nicht. Die letzte nicht zu fiberschitzendeMiglichkeit des Staates ist, von seiner Holieitsstellung herunter
zugehen und den Wirtschaftsmicliten auf ihren eigenen Gebietenwirtschaftlich Konkurrenz zu machen. DaB sich dieses Mittelnicht als alizu stark erwiesen hat, bedarf keiner weiterenAusfuhrung.

Der Gcgensatz zwischen formaler und wirklicher Rechtslage erweist sich am klarsten bei dem typischsten Eingriff, dender Staat in die Wirtschafikorper versuchen muB: der Erhebungder Steuer. Der ldee zufolge bestimmt hier der Staat auf Gruncider einzelnen Geschäftsvorgange, die er durch Buchprufer angeb-.lich bis ins letzte kontrollieren kann, genau nach den Gesetzesbestimniungen, wie bei allen anderen Privatpersonen auch, seineSteuerforderung. In Wahrheit aber kann das niemals so scm.Die Vielfaltigkeit der geschlftlichen Beziehungen jeder GroB—

bank, wie jedes anderen Grollunternehmens, die keineswegs
nut auf das Inland beschränkt sind, sondern sich fiber alle
Teile der Welt erstrecken, erlaubt es ihnen, die einzelnen Ge
schiftsvorfille so darzustellen, daB selbst der beste Buchprufer
sich nicht mehr em- noch ausfinden kann. Es wird in der Regel
dabei nicht einmal irgend etwas den gesetzlichen Vorschriften
Zuwiderlaufendes, sondern nur voilkommene Ausnutzung aller
Moglichkeitefl, die entstehenden Steuerpflichfen auf em Minimum
zu verringern, gegeben sein. Man mochte oft gerne bestreiten,
daB sich heute schon die Steuerhöhe der Wirtsehaftsmachte
weniger auf einen Steuerbescheid des Finanzamts, als auf irgend
vie — wenn auch nur stillschweigend — zustande gekommene
Vereinbarungen zwischen Staat und Wirtschaftsmacht stfitzt.
Anders kann es aber gar nicht scm. Man muB daran gehen,
diese bei den gegebenen Verhiltnissen einfach notwendigen
Zustande zu legalisieren und auszubauen. Vielleicht liegt es
in dieser Linie, daB das unter der Leitung eines unserer ersten
Finanzbearnten, des Ministerialdirektors Dot n, stehende Institut
für Finanzwesen an der Handelshochschule in Berlin, eine
Preisaufgabe fiber das Thema ,,Vereinbarungen im Steuerrecht,
ibre Arten, ihre Voraussetzungen und Wirkungen” gestelit hat.
Natflrlich kann es nicht einfach dem guten Willen der Beteilig—
ten fiberlassen werden, was sic vorschlagen und ob sic sich
einigen wollen. Der Staat muB seine Kontrollmoglichkeit be
halten und letzten Endes ciii Gericht anrufen können, das ja
uberhaupt eine Sonderstellung in dem ganzen Konflikt zwischen
Staat und Wirtschaft einnirnmt. In diesem Gericht mUBten
nicht nur unabhangige Mitglieder, sondern auch ausge—
sprochene lnteressenten, namlich Vertreter anderer Steuerzahler
sitzen. So kann der frflher von 0 e org Be r n h a r d propa
gierte Vorschlag der Steuergcmeiiischaft in abgewandelter
Forirt zum Ziele fUhren. Grundlage solcher Steuerverhandlungen
mflflten neben dciii doch sehr schwer und unvollständig fest—
stelibaren VerrnOgen und Einkonimen des Trusts die durch diesen
dciii Staat entstehenden Ausgaben scm. Es geht nicht an, daB
die WirtschaftsmiChte zwar dern Staat erhebliche Macfit aus
der Hand nebnien, ihni aber Ausgaben, die nur zu ihren
Gunsten entstanden sind, uberlassen. Man denke nur, w i e
zweckrniBi g es wire, wenri bei der jetzigen Bank-
fusion die fusionierten Firmen die für die
ArbeitslosenfurSOrge der abgebautefl Bearnten
aufzuwendendefl Betrüge zu tragenhatten. Heute
haben wit die Rationalisierung der GroBbanken auf Kosten der
10
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Ailgemeinheit, wie wir es früher bel den anderen Teilen der Wirt
schaft hatten und wie es welter noch bleiben wird. Es 1st tlber
haupt em eigenartiger Gedanke, daB die Arbeitsiosenversiche
rung, gegen die in Ietzter Zeit aus Kreisen der Wirtschaft so
schroff Stellung genommen wird, vielleicht die ganze Rationali
sierungswirtschaft erst ermoglicht hat. Wären die abgebauten
Arbeiter und Angesteliten auf die StraBe gesetzt worden, bei
vielleicht sprIicher und unwUrdiger Armenfursorge, so wären
sie kaum so ruhig geblieben, wie es tatschlich der Fall war
und wie es Voraussetzung für eine günstige Entwicklung der
Rationalisierungswirtschaft war und ist.

Damit kommen wir zum Kernproblem: Die Entwicklung
an sich können wir — mogen wir es noch so bedauern —

nicht hindern. Sie erscheint nicht nur den Marxisten, die auf
fallend wenig Schlusse aus der immer weitergehenden Recht
fertigung ihrer Theorie ziehen, unaufhaltsam. Aber es braucht
nicht dabei zu bleiben, daB die Wirtschaftsmachte, die die öffent-.
liche Macht an sich gerissen haben, ohne entsprechende recht
liche — nicht nur moralische — Verantwortung bleiben. B ö h m
bringt in seinem Aufsatz tlber das Problem der ,,privaten Macht”
(Justiz III S. 326) den Gegensatz durch folgende zwei S1tze
kiar zum Ausdruck:

,,Die Freiheit, die dieser private Machttrager dem Staate
gegenuber in Anspruch nimmt, 1st nicht die Freiheit der eigen
rechtlichen Ordnung seiner privaten Lebensverh1ltnisse, sondern
die Freiheit der autoritativen Ordnung allgenieiner öffentlicher
Angelegenheiten; er tritt der Staatsgewalt nicht gegentiber in
der Haltung des Burgers, sondern in der Haltung eines autonomen
Tragers von Selbstverwaltungsbefugnissen. Von den durch
die ôffentliche Rechtsordnung autorisierten Selbstverwaltungs
korporationen unterscheiden sich die Monopole aber wieder
dadurch, daB sie ihre Selbstverwaltungsbefugnisse nicht aus
dem öffentlichen Recht, nicht von der Staatsgewalt ableiten,
sondern sich auf das eigene durch die Pr i vat rechtsordnung
gewahrte und geschfitzte Recht stUtzen.”

Elne praktische Mi3glichkeit, diese Machttr1ger etwa den
Grundsatzen gesetzmä6iger Verwaltung zu unterwerfen oder sic
auch nur zu zwingen, bei ihrer TItigkeit die Grundrechte zu
beachten, gibt es nicht. lhre innere Dynamik hindert das, so-
lange unsere Wirtschaft auf Initiative aufgebaut 1st. Keinesfalls
kann man das Problem mit Vorstellungen des alten Staates
losen. Die Verantwortung 1st nicht in erster Linie gegenither dem
Staat, sondern gegenuber der frei organisierten Gesellschaft

notwendig. Letztere muB auch die Kontrolle austiben. Es
kann nicht Aufgabe dieses Aufsatzes scm, hierzu im einzelnen
Stellung zu nehmen, doch mogen angedeutete Richtungen
zeigen, wie vielleicht die Entwicklung der Wirtschaftsmachte
zu einern auf sich selbst gestellten Block neben dern Staat
zu denken ist.

Sic mUssen ihre Veraniwortung gegeneinander, deren sic
sich you bewuBt sind, in bestimrnte Formen bringen. Es w{re
zu prufen, ob nicht die Verbände selbst in einer Art von wirt
schaftl ichern Jahresbudget gegeneinander und auch gegenuber
dern Staat die Pflicht der Erledigung bestimmter Aufgaben, die
Lenkung des Geides in wirtschaftlich richtige Bahnen, und anderes
festlegen soilten. Das Gebiet der Wirtschaft 1st heute schon
zu einem so groBen Teile gebunden, daB nicht alizuviel ver
schiedene Moglichkeiten des Handels gegeben sind. Die Haupt
aufgaben lassen sich von vornherein bestimmen und festlegen.
Was auf dern Gebiete der Tarifvertrtige muglich war, die Uber
brtickung der Gegensätze zwischen zwei Gruppen — wenigstens
für diese Episode der Wirtschaft —, muB auch für andere
Gebiete moglich scm. Die Kontrolle der Durchfuhrung soicher
tlbernornmenen Verantwortung konnte in reçht freier Form
erfolgen. F I e c lit he i rn hat bei der Karteildebatte auf
dern deutschen Juristentag zu Salzburg den Gedanken auf
geworfen, einen FeststellungsausschuB zu bilden, an den sich
jede Wirtschaftsgruppe wenden kann, urn bestimmte Tatsachen
feststellen zu lassen. Bei alien Vorbehalten gegeri Sachver
stindige: Hier kOnnte man sich doch das wirkungsvolle Em
greifen der offentlichen Meinung vorsteilen. Es w1re die
Moglichkeit zweckhafter Publizitat. Wir Witten eine Art von
Gericht der Gesellschaft, das zwar noch kein Urteil fallt, aber
doch die Eitwicklung durch Feststellungen beeinfluBt.

Jedes weitere Fortschreiten muB zeigen, wie sich die
Wirtschaftsgerneinschaft als solche autonom entwickeit, ohne
der aiten Organisation der Geseiischaft, dem Staat, Einflui3 auf
sich zu geben. Es muS zwischen den beiden gesellschaft
lichen Organisationen em Ausgleich gefunden werden; die Lehre
vom souver1nen Staat fUhrt nicht zu ihm. Der Staat muB sich
auf jeden Fall die Herrschaft in seinem eigensten Gebiet, der
Ausw1rtigen, cler Sicherheits- und Kulturpolitik neu sichern; er
muB sich, bis die Organisation der Wirtschaft vollendet ist,
bei den Kirnpfen innerhalb dieser neuen gesellschaftlichen
Organisation nicht nur die Vermittlerrolle, sondern auch die
Mglichkeit der Zwangsentscheidung, so wie es eben bei den
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gegebenen Krä1teverhiltnissen denkbar ist, vorbehalten. Je
weiser er sic gebraucht, desto l1nger wird sie wirken.

Wit sehen also: zunehmende Entstaatlichung,
abet wachsende Vergesellsch aftu ng ist der
Stand der Entwicklung.

Zur Ehescheidungsreforni.
Von RechtsallwaH und Notar Dr. C u r t R o s e n b e r g, Berlin.
In der letzten Nummer des Mitteilungsblattes der Vet—

einigung sozialdemokratischer Juristen vom 15. Oktober d. J.wird der Entwurf eines Gesetzes zur Ehesclieidungsreform mit
geteilt, der jetzt auf Antrag der Reichstagsabgeordneten Rosen
feld, Schuldt mId KahI zur Grundlage der Beratungen un
Rechtsausschu des Reichstages gemacht worden ist. Der Ent
wuri berucksichtigt auger der Verinderung der § 1568, 1569
BOB.. die scm Hauptstuck bilden, noch verschiedene Einzel
heiten. Aber er 1st weder radikal in der Durchfuhrung seines
Orundgedankens, wonach das bisher geltende kombinierte Zer
rtittungs- und Verschuldungsprinzip dutch das einfache Zer—
rflttungsprinzip ersetzt wercien sollte, noch ist er in den Einzel
heiten erschopfend. Will man abet einmal reformieren, so
ware es zweckmal3ig, dies grundlich zu tun und bei dieser nicht
so leicht wiederkehrenden Gelegenheit auch mOglichst alle
anderen MiBstande zu beseitigen, die sich in der Praxis bei
der Durchfuhrung von Scheidungsprozessen herausgestel It haben.
Ich habe in dieser Beziehung bereits in meinem Buche Uber
Ehescheidung und Eheanfechtung nach deutschem und aus
Iandischem Recht (Berlin, Hermann Sack, 1926), S. 119ff. Vor—
schlage gemacht. Es erscheint zweckmaBig. an dieser Stelle
im AnschluB an den nunmehr vorliegenden Entwurf diese Vor—
schiage zu erneuern mid zu erganzen, bevor es zu einer Ab
anderung des Entwurfs zu spat ist.

Das Hauptstuck des Entwurfs bildet der Zusatz zu § 1568
BOB., der nach dern Entwurf folgendertnaen lauten soIl:

Em Ehegatte kann ferner auf Scheidung kiagen, wenn
aus einem anderen Orunde eine so tiefe Zerrtittung des
ehelichen Verhältnisses eingetreten 1st, daB ihm die Fort
setzung der Ehe nicht zugemutet werden kann. Das Kiage


